
„Die künstliche Be-
fruchtung darf keine
Pflichtleistung der gesetz-
lichen Krankenversiche-
rung bleiben. Denn die
Herbeiführung einer
Schwangerschaft gehört
nicht zum Wesenskern ei-
ner auf die Absicherung
des Risikos Krankheit
ausgerichteten, solida-
risch finanzierten Sozial-
versicherung.“ – Der Au-
tor dieser Zeilen, Herr 
Dr. rer. pol. Wolfgang
Klitzsch, der dem Leser
des Rheinischen Ärzte-
blattes nicht näher vorge-
stellt wird, darf diese Be-
hauptung unkommentiert
auf der Titelseite in den
Raum stellen.

Nicht der Gesetzgeber
hat eine Anspruchshal-
tung geschaffen, die mit
den sich darauf aufbauen-
den hochentwickelten
Angeboten zu erhebli-
chen Ausgaben für die So-
lidargemeinschaft führt.
Für mehr als eineinhalb
Jahre waren diese Lei-
stungen aus dem Katalog
der gesetzlichen Kran-
kenversicherung ausge-
klammert (1989 und
1990). Gerade auf Druck
der Basis (z.B.Selbsthilfe-
gruppen) wurde die enor-
me Bedeutung der Kin-
derlosigkeit schlagartig
bekannt. Nach diversen
Schätzungen betrifft dies
eine Gruppe von 1,5 Mil-
lionen ungewollt kinder-
losen Ehepaaren in der
Bundesrepublik.

Selbstverständlich wird
die Vorenthaltung von
Maßnahmen der künstli-
chen Befruchtung zu ei-

ner sogenannten „Zwei-
klassenmedizin“ führen,
denn für viele Paare
wären die modernen Er-
rungenschaften der Fort-
pflanzungsmedizin wahr-
scheinlich nicht finanzier-
bar.

Man macht es sich per-
manent sehr einfach,
wenn man immer Lei-
stungen zur künstlichen
Befruchtung als erstes mit
auf die Liste der strei-
chungsfähigen Leistun-
gen setzt. Hierbei braucht
man nicht mit allzu großer
Kritik zu rechnen, denn
das große Heer der unge-
wollt Kinderlosen hat
zunächst einmal keine
Lobby.

Die Bundesrepublik
steht am unteren Ende
der Geburtenrate mit ei-
ner Nettoreproduktions-
rate von 1,8. Man muß
dann wirklich ernsthaft
fragen, was das für ein de-
mokratischer Staat ist, der
gesellschaftspolitisch
sinnvolle Behandlungen
seinen Bürgern vor-
enthält oder als Luxus de-
finiert, aber durchaus be-
reit ist, den Schwanger-
schaftsabbruch zu finan-
zieren.

Dr. med. Thomas 
Katzorke, Arzt für 

Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, Essen

Anmerkung der Redakti-
on: Herr Dr. rer. pol. Wolf-
gang Klitzsch ist Ge-
schäftsführer der Ärzte-
kammer Nordrhein und
regelmäßiger Autor im
„Rheinischen Ärzteblatt“.

Wespennest

Ihr Leitartikel hat mir
beim Lesen sehr gutgetan.
Offensichtlich ist (aus
welcher Historie auch im-
mer) als einer der weni-
gen Sektoren die gesetzli-
che Krankenversicherung
in hohem Maße klassen-
kampfbefrachtet. Bei dem
weltweit unerreichten Ab-
sicherungsniveau abhän-
gig beschäftigter Bevölke-
rungsschichten völlig un-
verständlich. Mit dem dar-
gelegten Seitenblick auf
Suchtverhalten, Ernäh-
rung und Bewegungsge-
wohnheiten (verfassungs-
gesichertes Freiheitsprivi-
leg!) und die genetische
Disposition haben Sie
natürlich auch wieder in
ein Wespennest gesto-
chen! Hinsichtlich der
Einrichtung von „Dring-
lichkeitsschachteln“ in der
medizinischen Versor-
gung zur Erstattung durch
die gesetzliche Kranken-

versicherung erleben wir
Ärzte vor Ort die aben-
teuerlichsten Diskussio-
nen. Im Begleitgeschep-
per der Rechtsverände-
rungen im Umfeld der
Verschärfung des Para-
graphen 218 StGB tum-
meln sich zum Beispiel al-
lerhand Leistungen, die 
im Krankenversicherungs-
system nichts zu suchen
haben. Beispielsweise
werden orale Kontrazepti-
va so zwischen dem Alter
von 12 bis 20 Jahren ju-
gendlichen Mädchen zur
Krankenkassenlast ver-
ordnet. Dieses im Gegen-
geschäft mit anderen Pa-
keten, um vor dem politi-
schen Gegner eine Ver-
schärfung des Paragra-
phen 218 durchsetzen zu
können. Ein rein politi-
sches Problem,welches po-
litisch (aus Steuermitteln)
finanziert werden müßte!

Dr. med. Michael Faber,
Facharzt für Urologie,

Köln
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L E S E R B R I E F E

Heilige Kuh

Warum schlachtet ei-
gentlich keiner der Mei-
nungsäußerer die heilige
Kuh, daß entweder die ge-
samte Behandlung solida-
risch finanziert wird oder
die gesamte Behandlung
privat finanziert werden
muß? Warum ist der sicher
von jedem am ehesten ak-
zeptierbare Mittelweg eines
sinnvollen Zuzahlungssy-
stems völlig außer Diskussi-
on? Sicher ist die Erfüllung
des Kinderwunsches in ho-
hem Maße auch ein sehr
persönlicher Wunsch, für
den man auch persönliche
(finanzielle) Einschränkun-
gen neben den sowieso im

Zu „Zweiklassenmedizin?“
(„Meinung“ Rheinisches Ärzteblatt 
Februar 1996, Seite 3)

Nettoreproduktionsrate 1,8

Alltagsleben schon beste-
henden Einschränkungen
in Kauf nehmen könnte
und sollte. Hier sehe ich in
erster Linie politische Mög-
lichkeiten, das Gesund-
heitswesen zu entlasten und
die Patientenverantwor-
tung und -transparenz für
diese Behandlung zu ver-
stärken und eventuell be-
stehende Anspruchshaltun-
gen von Patienten zu relati-
vieren. Durch eine soziale
Staffelung der Zuzahlung
könnte hier zum Beispiel
das Problem eines unglei-
chen Zugangs zur Therapie
gemildert werden.

Dipl.-med. K. Marx,
Frauenarzt, Sportmedizin,

Düsseldorf

Die Redaktion freut sich über jeden Leserbrief. Sie behält sich
vor, die Briefe gekürzt zu veröffentlichen. RhÄ


